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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

danke, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Mit der Akzeptanz 
von Mastercard®, Visa, JCB®, Maestro®, V PAY und UnionPay® haben Ihre Kunden 
die Möglichkeit, Ihre Produkte bzw. Dienstleistungen bargeldlos zu bezahlen.

Die Abwicklungsrichtlinien unterstützen Sie bei der Abwicklung von Zahlungen 
mit Mastercard, Visa, JCB, Maestro, V PAY und UnionPay. Darin wird genau be-
schrieben, worauf Sie bei der Akzeptanz von Zahlungskarten achten müssen und 
wie Transaktionen abgewickelt werden.

Diese Abwicklungsrichtlinien stellen einen integrierten Bestandteil des  
Akzeptanzvertrages dar. Die Einhaltung der darin beschriebenen Vorgehenswei-
sen ist Voraussetzung für die Gewährung der Zahlungsgarantie seitens der 
PAYONE GmbH, Zweigniederlassung Österreich. Bitte machen Sie auch Ihre Mit-
arbeiter mit diesen Abwicklungsrichtlinien und der Handhabung der Bankomat-
Kassen vertraut.

Im Kapitel 5 finden Sie die Informationen gemäß des Zahlungsdienstegesetzes 
2018 (ZaDiG), welches seit 1.6.2018 in Kraft ist.

Sichere Transaktionen  
haben oberste Priorität

Ihr Leitfaden zur Akzeptanz von Zahlungskarten

Die vorliegenden Abwicklungsrichtlinien gelten nur für Zahlun-
gen in Anwesenheit des Karteninhabers.
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Wir sind Lizenznehmerin mehrerer weltweiter Zahlungssysteme, welche die Ab-
wicklung von Zahlungen mit Kreditkarten anbieten. Diese Karten werden von 
verschiedensten Kreditinstituten ausgegeben und haben daher viele Gesichter.

Die hier abgebildeten Karten stehen nur beispielhaft für viele. Sollten Sie, wenn  
Ihnen eine Karte vorgelegt wird, Zweifel haben, ob es sich um eine gültige  
Kreditkarte handelt, rufen Sie bitte unser Contact Center an (siehe Punkt 1.10 
„Kontaktaufnahme mit unserem Contact Center“, Seite 15).

1. Kreditkarten
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123Robert Schumann

Vorderseite:

Rückseite:

Mastercard Logo

Kreditkartennummer 
(hochgeprägt)

Chip (optional)

Die ersten vier Stellen der Kredit-
kartennummer müssen mit dem 
darunter gedruckten Wert  
(falls abgedruckt) übereinstimmen.

Länderkürzel (hochgeprägt und 
optional), z. B. A für Österreich

Name des Karteninhabers 
(hochgeprägt)

Verfallsdatum (hochgeprägt)

ultraviolettes M und ultraviolet-
tes C am unteren Rand der Karte 
(optional) 
 

Die dreistellige Kartenprüfnum-
mer (CVC2, Sicherheitscode) ist 
entweder auf dem Unterschrifts-
streifen oder in einem weißen 
Feld neben dem Unterschrifts-
streifen angedruckt.

Unterschrift des Karteninhabers

Auf dem integrierten Unter- 
schriftsstreifen sind dreifarbige 
Mastercard Sicherheitszeichen 
gedruckt.

Mastercard Hologramm 
(Kontinente) ist dreidimensional 
(Vorder- und Rückseite)
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1.1  Mastercard® – Sicherheitsmerkmale bei 
hochgeprägten Kartendaten
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123Hanna Schumann

Vorderseite:

Rückseite:

Farbiges Visa Logo. Neue Karten: 
ultraviolettes V über dem Logo 
(sichtbar unter ultraviolettem 
Licht)

Kreditkartennummer 
(hochgeprägt)

Chip (optional)

Die ersten vier Stellen der Kredit-
kartennummer müssen mit dem 
darunter gedruckten Wert  
(falls abgedruckt) übereinstimmen.

Name des Karteninhabers 
(hochgeprägt)

Verfallsdatum (hochgeprägt)

ultraviolettes Taubensymbol im 
Zentrum der Karte (optional) 
 

Die dreistellige Kartenprüfnum-
mer (CVV2, Sicherheitscode) ist 
entweder auf dem Unterschrifts-
streifen oder in einem weißen 
Feld neben dem Unterschrifts-
streifen angedruckt.

Auf dem Unterschriftsstreifen 
können die letzten vier Stellen 
der Kreditkartennummer ange-
druckt sein.

Unterschrift des Karteninhabers

Unterschriftsfeld mit mehrfärbi-
gem oder ultraviolettem (neue 
Karten) Visa Aufdruck

Visa Hologramm (Taube) ist drei-
dimensional (Vorder- und Rück-
seite)
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1.2  Visa – Sicherheitsmerkmale bei hochgeprägten 
Kartendaten
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Vorderseite:

Rückseite:

JCB Logo (horizontal oder vertikal)

JCB Hologramm 

Kreditkartennummer 
(hochgeprägt)

Chip (optional)

Die ersten vier Stellen der 
Kreditkartennummer müssen mit 
dem darunter gedruckten Wert 
übereinstimmen. 

Name des Karteninhabers 
(hochgeprägt)

Verfallsdatum 
(hochgeprägt, Format MM / JJ)

Länderkürzel 
(hochgeprägt und optional) 
 

Die dreistellige Kartenprüfnummer 
(CAV2, Sicherheitscode) ist entwe-
der auf dem Unterschriftsstreifen 
oder in einem weißen Feld neben 
dem Unterschriftsstreifen 
angedruckt.

Auf dem Unterschriftsstreifen sind 
zweifarbige JCB Sicherheits- 
zeichen angedruckt.

Unterschrift des Karteninhabers

Hologramm auch auf der Rückseite 
möglich
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1.3  JCB® – Sicherheitsmerkmale bei hochgeprägten 
Kartendaten
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Vorderseite:

Rückseite:

farbiges UP Logo 
(horizontal und vertikal)

Kreditkartennummer 
(hochgeprägt)

Die ersten vier Stellen der Kredit-
kartennummer müssen mit dem 
darunter gedruckten Wert 
übereinstimmen.

Name des Karteninhabers 
(hochgeprägt)

Verfallsdatum 
(hochgeprägt, Format MM / JJ) 
 
 

Die dreistellige Kartenprüfnummer 
(Sicherheitscode) ist entweder auf 
dem Unterschriftsstreifen oder in 
einem weißen Feld neben dem 
Unterschriftsstreifen angedruckt.

Auf dem Unterschriftsstreifen sind 
die letzten vier Stellen der Kredit-
kartennummer angedruckt. 

Unterschrift des Karteninhabers

UP Hologramm

Auf dem Unterschriftsstreifen sind 
zweifarbige UnionPay Sicherheits-
zeichen gedruckt.
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1.4  UnionPay® – Sicherheitsmerkmale bei 
hochgeprägten Kartendaten
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Seit 9. Juni 2016 muss auf allen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ausge-
stellten Zahlungskarten – soweit im Land der Kartenherausgabe die Bestimmun-
gen der Verordnung (EU) 2015/751 Anwendung finden – die Bezeichnung der  
Kartenart optisch und elektronisch erkennbar sein. Das bedeutet: Auf jeder aus-
gestellten Karte ist die Bezeichnung ergänzt, damit für jeden Karteninhaber und 
Händler ersichtlich ist, um welche Art von Zahlungskarte es sich handelt. Die Po-
sitionierung der Kennzeichnung kann je nach Kartenausgeber variieren, die fol-
genden Abbildungen gelten nur beispielhaft.

Credit – private Kreditkarten 

1.5  Erkennungsmerkmale auf Zahlkarten

Vorderseite:

Vorderseite:

Rückseite:

Rückseite:

1

1

optische und elektronische 
Kennzeichnung der Zahlkarten

1
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Prepaid – private vorgeladene Zahlungskarten

Commercial – alle Firmenkreditkarten 

Vorderseite:

Vorderseite:

Vorderseite:

Rückseite:

Rückseite:

Rückseite:

1

1

1

optische und elektronische 
Kennzeichnung der Zahlkarten

1
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Zahlung in Anwesenheit des Karteninhabers:
Mit einem entsprechenden Vertrag über die Akzeptanz von Kreditkarten dürfen 
ausschließlich Zahlungen abgewickelt werden, bei denen sich der Karteninhaber 
mit seiner Kreditkarte persönlich in Ihren Geschäftsräumlichkeiten aufhält und 
die Sicherheitsmerkmale der Karte sowie die Unterschrift des Karteninhabers 
geprüft werden können. Die Unterschrift des Karteninhabers muss dann nicht 
geprüft werden, wenn der Karteninhaber beim Bezahlvorgang seinen PIN-Code 
eingibt oder eine kontaktlose Bezahlung durchführt, ohne dass die Zahlungskarte 
eine PIN-Code Eingabe bzw. Unterschrift erfordert.

Die vorliegenden Abwicklungsrichtlinien gelten nur für Zahlungen in Anwesen-
heit des Karteninhabers.

Sofern Sie Ermäßigungen für die Zahlung mit Kreditkarte anbieten, teilen Sie dies 
dem Karteninhaber vor Durchführung der Transaktion mit.

1.6  Akzeptanz von Kreditkarten

Achtung
Für Zahlungen im Zusammenhang mit Fernabsatzgeschäften (Distanzge- 
schäften) – dies sind alle Transaktionen, bei denen die Kreditkartendaten durch 
den Karteninhaber auf telefonischem, schriftlichem oder elektronischem Wege 
bekannt gegeben werden – ist ein entsprechender Vertrag über die Akzep- 
tanz von Kreditkarten im Fernabsatz erforderlich. Ohne einen solchen  
Vertrag ist es nicht erlaubt, Zahlungen abzuwickeln, wenn sich nicht gleich- 
zeitig der Karteninhaber mit seiner Karte und Sie oder einer Ihrer Mit- 
arbeiter in Ihren Geschäftsräumlichkeiten befinden. Für Zahlungen im Fern- 
absatz gelten eigene Abwicklungsrichtlinien, die Sie erhalten, wenn Sie  
den Vertrag über die Akzeptanz von Kreditkarten im Fernabsatz abschließen.  
Wenn Sie einen solchen Vertrag abschließen wollen, wenden Sie sich  
bitte an unser Verkaufsteam, Telefon +43 1 717 01 - 1800, oder per E-Mail  
an e-commerce.austria@six-payment-services.com.

Für Zahlungen im Fernabsatz benötigen Sie einen eigenen  
Akzeptanzvertrag.
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Bevor Sie mit der Abwicklung der Transaktion beginnen, überprüfen Sie bitte 
Folgendes:

1. Sicherheitsmerkmale:
Bitte überprüfen Sie, ob alle zuvor beschriebenen Sicherheitsmerkmale vorhan-
den sind und der Unterschriftsstreifen auf der Rückseite der Karte die Unterschrift 
des Karteninhabers trägt.

2. Verfallsdatum:
Die Karte ist bis Ende des angegebenen Monats gültig. Ist auf der Karte auch ein 
„gültig von“-Datum angeführt, so gilt die Karte nicht vor dem angegebenen Da-
tum (Beispiel „gültig von 01/14 bis 12/18“: nicht vor dem 01.01.2014 bzw. nicht 
nach dem 31.12.2018).

3. Nutzungsbeschränkungen:
Bitte überprüfen Sie die Karte auf das Vorhandensein etwaiger regionaler Nut-
zungsbeschränkungen, die die Verwendung der Karte in Österreich ausschließen 
(englischer Pflichttext auf der Kartenvorderseite der Kreditkarte: „Valid only in 
[Ländername / Region]“).

Falls Ihnen eine Karte vorgelegt wird, die z. B.
–  nicht alle Sicherheitsmerkmale in der zuvor beschriebenen Form aufweist 

oder
–  falls Manipulationen der Karte (Radierungen, Überschreibungen etc.)  

erkennbar sind oder
– falls die Karte außerhalb des Gültigkeitszeitraumes vorgelegt wird oder
–  falls die Karte nicht unterschrieben ist bzw. die Unterschrift auf der Karte 

nicht mit der auf dem Beleg übereinstimmt,

nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Contact Center auf (siehe Punkt 1.10  
„Kontaktaufnahme mit unserem Contact Center“, Seite 15). Informieren Sie die-
sen über Ihre Wahrnehmungen und warten Sie weitere Instruktionen ab.

Sichern Sie sämtliche bestehende Unterlagen, Daten oder sonstige Informa- 
tionen in Verbindung mit der jeweiligen Transaktion, um diese bei Bedarf an uns 
zu übermitteln. Sofern Videoüberwachungsaufnahmen vorliegen, nehmen Sie 
unmittelbar Kontakt mit uns auf, um eine allfällige Sicherung als Beweismittel zu 
veranlassen. Erstellen Sie einen schriftlichen Vermerk über den Vorfall, in dem 
der genaue Vorgang so detailliert wie möglich beschrieben ist. 

1.7 Überprüfung von Kreditkarten

1.8  Feststellung von Kartenmanipulationen / 
Unregelmäßigkeiten
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Bei Abwicklung mit der Bankomat-Kasse:
Wenn Sie über eine Bankomat-Kasse verfügen, müssen Sie die Zahlungen immer 
über diese abwickeln; in diesem Fall führt die Bankomat-Kasse eine automatische 
Genehmigungsanfrage durch. Werden Sie durch die Kasse aufgefordert, mit 
uns Kontakt aufzunehmen, bitten wir Sie, unser Contact Center zu kontak-
tieren (siehe Punkt 1.10 „Kontaktaufnahme mit unserem Contact Center“, 
Seite 15). Wird eine Genehmigung erteilt, so erhalten Sie eine Genehmigungs-
nummer. Geben Sie diese wie im Bedienungshandbuch beschrieben an der Ban-
komat-Kasse ein. Wird die Genehmigungsanfrage abgelehnt, so ist es untersagt, 
mit derselben Karte weitere Zahlungsversuche durchzuführen.

Bei Abwicklung mit Imprinter:
Es werden Ihnen Genehmigungsgrenzen bekannt gegeben, bis zu welcher Höhe 
Sie die Zahlungen mit Karten ohne vorherige Kontaktaufnahme mit dem Contact 
Center akzeptieren dürfen (siehe Akzeptanzvertrag). Diese Genehmigungsgren-
zen gelten für das Entgelt einer Leistung bzw. für die Summe der Entgelte für 
mehrere Leistungen pro Tag und pro Karte. Werden diese Genehmigungsgrenzen 
überschritten, kontaktieren Sie bitte unser Contact Center (siehe Punkt 1.10  
„Kontaktaufnahme mit unserem Contact Center“, Seite 15).

Achtung
Wird Ihnen eine Genehmigung entweder über die Bankomat-Kasse oder über 
unser Contact Center erteilt, so garantieren wir die Zahlung nur dann, wenn Sie 
auch alle anderen Bestimmungen des Akzeptanzvertrages eingehalten haben.

1.9 Genehmigung und Genehmigungsgrenzen

Hinweis
Telefonische Autorisierungen sind für reine UnionPay Kreditkarten 
nicht zulässig.
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Achtung
Werden Sie von Ihrer Bankomat-Kasse aufgefordert, die vorgelegte Karte ein-
zuziehen, so geben Sie dem Karteninhaber die Karte so lange nicht zurück, bis 
Sie mit unserem Contact Center die weitere Vorgangsweise abklären konnten. 

1.10  Kontaktaufnahme mit unserem Contact Center

Unser Contact Center steht Ihnen an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr zur 
Verfügung. Bei einer Aufforderung Ihrer Bankomat-Kasse zur Kontaktaufnahme, 
bei Abwicklung mit Imprinter und Überschreitung der Genehmigungsgrenze oder 
aus sonstigen Gründen (z. B. Feststellung von Kartenmanipulationen / Unregel-
mäßigkeiten) halten Sie bitte immer die Karte zurück und nehmen Sie mit unse-
rem Contact Center unter folgender Telefonnummer Kontakt auf:

+43 1 717 01 - 2500

Für eine rasche Abwicklung bitten wir Sie um folgende Angaben:
– Ihre Vertragsnummer
– die Kreditkartennummer
– die dreistellige Kartenprüfnummer (Sicherheitscode = die letzten drei Ziffern 

der Nummer im Unterschriftsstreifen der Karte bzw. die drei Ziffern im 
weißen Feld neben dem Unterschriftsstreifen)

– das Verfallsdatum der Karte und
– den Rechnungsbetrag

Während des gesamten Genehmigungsvorganges muss der Karteninhaber 
anwesend sein, damit unser Contact Center bei Bedarf den Karteninhaber  
authentifizieren kann.

Erfolgt der Anruf aufgrund einer Aufforderung Ihrer Bankomat-Kasse, so weisen 
Sie bitte darauf hin und geben Sie uns die Information, die Ihr Terminal anzeigt, 
bekannt.
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Verfügen Sie über eine Bankomat-Kasse, so wickeln Sie Zahlungen bitte aus-
schließlich mit dieser ab. Bei der Handhabung folgen Sie bitte den Hinweisen auf 
dem Display. Sollten Sie damit kein Auslangen finden, verwenden Sie das Bedie-
nungshandbuch zu Ihrer Bankomat-Kasse. Beachten Sie auch die mit Ihnen im 
Akzeptanzvertrag vereinbarten Bestimmungen, insbesondere über Fristen und 
Aufbewahrungspflichten von Unterlagen und Daten. Während jeder Transaktion 
müssen Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter die Bankomat-Kasse beaufsichtigen. Ach-
ten Sie besonders darauf, dass im Falle der Kontaktaufnahme mit dem Contact 
Center (siehe Punkt 1.10) die Eingaben an der Bankomat-Kasse ausschließlich 
durch Sie oder Ihre Mitarbeiter erfolgen.

Die Abwicklung von Kartenzahlungen mit Ihrer Bankomat-Kasse ist entweder 
kontaktlos oder kontaktbehaftet möglich. 

Bei einer kontaktbehafteten Zahlung erfolgt die Identifizierung des Karteninha-
bers, abhängig von den Vorgaben der Zahlungskarte, entweder durch seine Un-
terschrift oder durch Eingabe seines PIN-Codes. 
Bei einer kontaktlosen Zahlung hält der Karteninhaber seine kontaktlosfähige 
Zahlungskarte für wenige Sekunden an die mit dem entsprechenden Symbol 
gekennzeichnete Kontaktlos-Leseeinheit. Die Bankomat-Kasse / die Kontaktlos- 
Leseeinheit zeigt den Abschluss dieses Vorgangs durch optische und / oder akus-
tische Signale an. Anschließend erfolgt bei einer kontaktlosen Zahlung, wenn die 
Zahlungskarte dies erfordert, die Identifizierung des Karteninhabers durch seine 
Unterschrift oder Eingabe seines PIN-Codes. 
Kontaktlose Zahlungen sind auch ohne Identifizierung des Karteninhabers mög-
lich, wenn die verwendete Karte dies zulässt. Das ist insbesondere dann der Fall, 
wenn die Höhe des vom Karteninhaber zu bezahlenden Betrages den von den in-
ternationalen Zahlungssystemen (z. B. Visa, Mastercard) bzw. unionsrechtlich vor-
gegebenen Höchstbetrag nicht übersteigt. 

Eine Zahlung ohne Identifizierung ist nur dann zulässig, wenn der Einzelbetrag 
nicht über EUR 50,- hinausgeht und

a) die früheren kontaktlosen Zahlungsvorgänge seit der letzten Identifizierung 
zusammengenommen nicht über EUR 150,- hinausgehen, oder

b) die Anzahl der aufeinanderfolgenden kontaktlosen Zahlungsvorgänge, seit der 
letzten Identifizierung nicht über fünf hinausgehen.

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, wird jedenfalls eine Identifizierung  
verlangt.

Bitte machen Sie auch Ihre Mitarbeiter mit diesen Abwicklungsrichtlinien und 
der Handhabung der Bankomat-Kasse vertraut. 

1.11 Abwicklung mit der Bankomat-Kasse
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Zahlung
VISA
contactless
XXXX  XXXX  XXXX 0088

Buchungsperiode: 13
Trm-Id: 12345678
Akt-Id: 8
AID: A0000000031010
Trx Seq-Nr: 3980526
089D1A7AC1Fa88BA9FC9AC7642
234CD35B8 01
Autorisierungsnr.:  123456

Betrag EUR:  2,34

Unterschrift:

Geschäftswortlaut
Firmenwortlaut

Straße
PLZ, Ort

TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

***   Händlerbeleg    ***

1.11.1 Karteninhaberidentifikation

Abhängig von der Bankomat-Kasse und der Karte kann der Karteninhaber entweder 
durch seine Unterschrift oder durch Eingabe seines PIN-Codes identifiziert werden.

Karteninhaberidentifikation mit Unterschrift:
1.  Nach Abschluss der Transaktion wird von der 

Bankomat-Kasse automatisch ein Leistungsbeleg 
erstellt. Lassen Sie den Karteninhaber den je-
weils vorgesehenen Beleg (Händlerbeleg, wie im 
Beispiel dargestellt) unterschreiben.

2.  Kontrollieren Sie sorgfältig, ob die Unterschrift 
auf der Kartenrückseite mit der Unterschrift auf 
dem Beleg übereinstimmt.

3. Händigen Sie dem Karteninhaber den Kundenbe-
leg und die Karte aus.

4. Bewahren Sie den Händlerbeleg mindestens für 
sieben Jahre auf.

Händlerbeleg

1

1

Hinweis
Aus sicherheitstechnischen Gründen kann es vorkommen, dass die Abwick-
lung von kontaktlosen Zahlungen auch bei Beträgen, die unterhalb des vor-
gegebenen Betrages der internationalen Zahlungssysteme liegen, nur kon-
taktbehaftet möglich ist.

Achtung
Geben Sie die Karte erst nach dem Unterschriften-
vergleich zurück! Hanna Schumann
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1.11.2 Abrechnung (Einreichung) von Zahlungen über die Bankomat-Kasse

1.  Die Händlerbelege mit den Originalunterschriften der Karteninhaber – bzw.  
ohne Unterschriften bei Abwicklung mit PIN-Code bzw. kontaktlos – verblei-
ben bei Ihren Unterlagen. Bewahren Sie den Händlerbeleg mindestens für  
sieben Jahre auf.

2.  Die Einreichung der Umsätze bzw. Übermittlung der Daten erfolgt elektro-
nisch. Dazu führen Sie bitte am Ende des Geschäftstages einen Tagesab-
schluss („Tagesende“) an Ihrer Bankomat-Kasse durch. Der dabei automatisch 
erstellte Beleg verbleibt bei Ihren Unterlagen. Bitte beachten Sie dabei die Hin-
weise der Bankomat-Kasse und die mit Ihnen im Akzeptanzvertrag vereinbar-
ten Bestimmungen, insbesondere über Fristen. Bitte berücksichtigen Sie auch 
die von Ihnen eingegangenen Aufbewahrungsverpflichtungen von Unterlagen 
und Daten.

3. Wir rechnen die eingereichten Umsätze gemäß den Bedingungen der von ihr 
abgegebenen Zahlungsgarantie ab.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Abrechnung, wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung 
Customer Services Merchants Austria.

Telefon: +43 1 717 01 - 6780
E-Mail: customercare.austria@six-payment-services.com

Der Geschäftsfall Storno erlaubt Ihnen das Rückgängigmachen eines zuvor  
getätigten Geschäftsfalles. Eine Stornierung gilt immer für den Gesamtbetrag,  
Teilbeträge können nicht storniert werden. Für die Stornierung von Geschäftsfäl-
len benötigen Sie den Zahlbeleg für die Eingabe von Terminal ID, Datum, Uhrzeit 

1.11.3 Stornierung von Zahlungen über die Bankomat-Kasse

Trm-Id: 12345678
Trx Seq-Nr: 3980526
Autorisierungsnr.:  123456

Betrag EUR:  2,34

Zahlung
Visa
contactless
XXXX  XXXX  XXXX 0088

TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Geschäftswortlaut
Firmenwortlaut

Straße
PLZ, Ort

***   Kundenbeleg   ***

Karteninhaberidentifikation mit PIN-Code 
(persönliche Identifikationsnummer):
1.  Wenden Sie Ihre Bankomat-Kasse in Richtung 

Karteninhaber, damit dieser seinen PIN-Code einge-
ben kann.

2.  Händigen Sie dem Karteninhaber den Kundenbe-
leg und die Karte aus.

3. Bewahren Sie den Händlerbeleg mindestens für 
sieben Jahre auf.

Kundenbeleg

Hinweis
Abhängig von den Vorgaben der Zah-
lungskarte ist in manchen Fällen die 
Karteninhaberidentifikation sowohl mit 
PIN-Code als auch mit Unterschrift not-
wendig (z. B. UnionPay Kreditkarten).
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1.11.4 Gutschriften über die Bankomat-Kasse

1.11.5 Funktionsstörungen der Bankomat-Kasse oder der Kreditkarte

Der Geschäftsfall Gutschrift erlaubt Ihnen, dem Karteninhaber einen Teil- oder 
den Gesamtbetrag einer ursprünglichen Zahlung gutzuschreiben. Die Gutschrift 
darf ausschließlich über diejenige Karte durchgeführt werden, über die die ur-
sprüngliche Zahlung getätigt wurde. Der Betrag der Gutschrift darf die Höhe der 
ursprünglichen Zahlung nicht überschreiten.

Falls es zu Funktionsstörungen der Bankomat-Kasse oder der Karte kommt, sind 
Sie unter nachfolgenden Bedingungen berechtigt, die Zahlung auch manuell abzu-
wickeln:

−	Die	Kreditkarte	muss	hochgeprägt	sein.
−	Die	Bankomat-Kasse	unterstützt	die	Eingabe	manueller	Kartendaten.

Kann das POS-Terminal den Chip und den Magnetstreifen der Karte nicht lesen, 
dann können Sie die Kreditkartennummer, das Verfallsdatum und, sofern das  
POS-Terminal diese Funktion unterstützt, die dreistellige Kartenprüfnummer  
(auch Sicherheitscode genannt) manuell über die Tastatur eingeben.

Die Kartenprüfnummer besteht aus den letzten drei Ziffern der Nummer im Un-
terschriftsstreifen oder steht im weißen Feld neben dem Unterschriftsstreifen auf 
der Rückseite der Karte.

Falls Sie nicht über eine Bankomat-Kasse verfügen oder diese nicht funktions- 
fähig sein sollte, so wickeln Sie bitte die Zahlung mit Imprinter und Unterschrifts-
leistung durch den Karteninhaber ab. Diese Abwicklung ist nur mit Kreditkarten, 
die hochgeprägt sind, möglich. Karten mit dem Vermerk „electronic use only“ 
sind nicht zur Abwicklung mit Imprinter berechtigt.

1.12 Abwicklung mit Imprinter

Hinweis
Manuelle Kartendateneingabe ist für reine UnionPay Kreditkarten 
(ausgenommen Gastronomie und Autovermietungen) nicht zulässig.

und Belegnummer. Die Stornierung darf ausschließlich nur über diejenige Karte  
durchgeführt werden, über die die ursprüngliche Zahlung getätigt wurde.  
Bitte beachten Sie bei der Stornierung von Zahlungen die Hinweise des Bedie-
nungshandbuchs der Bankomat-Kasse.
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Achtung
Ist Ihnen beim Erstellen des Leistungsbelegs ein Fehler unterlaufen, muss ein 
neuer Leistungsbeleg ausgestellt und der fehlerhaft erstellte Leistungsbeleg 
vernichtet werden. Bitte keine Korrekturen vornehmen!

1.12.1 Erstellung des Leistungsbelegs

Überprüfen Sie zuerst, ob die vorgelegte Karte die Sicherheitsmerkmale gemäß  
Kapitel „Kreditkarten“ (Seite 5) aufweist und sie innerhalb des Gültigkeitszeitrau-
mes vorgelegt wird.

Beachten Sie bitte die im Punkt 1.9 „Genehmigung und Genehmigungsgrenzen“, 
Seite 14, beschriebenen Genehmigungsgrenzen. Gehen Sie wie folgt vor:
1.   Legen Sie zuerst die Karte, dann den Leistungsbeleg in den Imprinter und 

übertragen Sie die hochgeprägten Kreditkartendaten durch Hin- und Herbe-
wegen des Imprinterbügels auf den Leistungsbeleg.

2. Tragen Sie mit Kugelschreiber folgende Daten in die dafür vorgesehenen 
Felder des Leistungsbelegs ein:

 –  die allenfalls von unserem Contact Center erteilte  
Genehmigungsnummer

 – den Rechnungsbetrag in Euro / Cent
 – das Zahlungsdatum 
3. Kontrollieren Sie, ob alle Eintragungen auf dem Original und den Durchschrif-

ten gut lesbar sind.

3

3

2

2

1

1
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123Robert Schumann

Achtung
Geben Sie die Karte erst nach dem Unterschriftenvergleich zurück!

1.12.2 Karteninhaberidentifikation

1

2

Karteninhaberidentifikation mit Unterschrift:
1.  Lassen Sie den Karteninhaber den Leistungsbeleg (wie im Beispiel darge-

stellt) unterschreiben.
2.  Kontrollieren Sie sorgfältig, ob die Unterschrift auf der Kartenrückseite mit 

der Unterschrift auf dem Leistungsbeleg übereinstimmt.
3. Händigen Sie dem Karteninhaber die Karte und den gelben (letzten) Durch-

schlag des Leistungsbelegs aus.
4. Sammeln Sie die für die Einreichung bei uns bestimmten weißen Beleg- 

kopien.

1

2
7890
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1.12.3 Abrechnung (Einreichung) von Zahlungen über Imprinter

1.   Die Originale der Leistungsbelege mit den Unterschriften der Karteninhaber 
verbleiben bei Ihren Unterlagen. Bewahren Sie den Händlerbeleg mind- 
estens für sieben Jahre auf.

2. Die weißen Belegkopien der Leistungsbelege werden von Ihnen gesammelt 
und sind innerhalb von drei Werktagen ab der Ausstellung an uns zu senden.

3. Für die Einreichung der Leistungsbelege verwenden Sie die Ihnen zur Verfü-
gung gestellten Einreichungsbelege (siehe Abbildung). Vertragsnummer,  
Firmenname und Adresse sind bereits vorgedruckt. Setzen Sie bitte die  
Anzahl der Leistungsbelege, die Gesamtabrechnungssumme sowie das  
Datum der Einreichung ein und unterschreiben Sie den Einreichungsbeleg. 
Das Original des Einreichungsbelegs verbleibt bei Ihren Unterlagen.

4. Senden Sie den Einreichungsbeleg zusammen mit den weißen Belegkopien 
in dem Ihnen zur Verfügung gestellten, voradressierten Umschlag an uns.

5. Wir rechnen die so übermittelten Leistungsbelege gemäß den Bedingungen 
der von ihr abgegebenen Zahlungsgarantie ab.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Abrechnung, wenden Sie sich bitte an unsere Abtei-
lung Customer Services Merchants Austria.

Telefon: +43 1 717 01 - 6780
E-Mail: customercare.austria@six-payment-services.com
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1.13.1 Mastercard® Electronic™

Eine spezielle Form der Mastercard ohne hochgeprägte Kartendaten ist die  
Mastercard Electronic Karte. Um mit dieser Karte Zahlungen abwickeln zu  
dürfen, sind Sie verpflichtet, in Ihren Geschäftsräumlichkeiten eine besondere 
Auszeichnung (Mastercard Electronic Akzeptanzkleber, den Sie bei uns erhalten) 
anzubringen, die darauf hinweist, dass Sie diese Kartenart für Zahlungen akzep-
tieren. Es gelten die Bestimmungen zu Punkt 1.13.4 bis 1.13.7, wobei der Hinweis 
„100% Electronic“ auf der Vorderseite jeder Mastercard Electronic Karte auf die 
einzig erlaubte Abwicklung über eine Bankomat-Kasse und der Schriftzug „Valid 
only where Mastercard Electronic is accepted“ auf die besondere Auszeichnungs-
pflicht mit Mastercard Electronic Akzeptanzklebern hinweist.

Neben den bekannten Kreditkarten gibt es auch Karten, deren Kartendaten nicht 
hochgeprägt sind. Kreditkarten ohne Hochprägung sind die Mastercard ohne 
Hochprägung, Mastercard Electronic, Mastercard Prepaid Karten, Visa Electron,  
UnionPay-Kreditkarten ohne Hochprägung und JCB Suica.

Zahlungen mit Kreditkarten ohne hochgeprägte Kartendaten dürfen ausschließ-
lich elektronisch über eine Bankomat-Kasse abgewickelt werden.

Dies wird durch einen Hinweis auf der Kartenvorderseite verdeutlicht („Electro-
nic use only“, „100% Electronic“ oder die Logos Mastercard Electronic, Visa  
Electron oder JCB Suica).

1.13 Kreditkarten ohne Hochprägung
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1.13.2 Mastercard® Prepaid Karte

1.13.3 Visa Electron™

1.13.4 Akzeptanz von Kreditkarten ohne hochgeprägte Kartendaten

1.13.5 Überprüfung von Kreditkarten ohne hochgeprägte Kartendaten

Neben den zuvor beschriebenen Mastercard Karten ohne Hochprägung gibt es 
auch Mastercard Prepaid Karten ohne Hochprägung. Diese Karten müssen auf 
der Vorderseite keinen individuellen Karteninhaber aufweisen. Dennoch müssen 
die Karten auf der Rückseite unterschrieben sein. Ansonsten funktionieren sie 
als Zahlungsmittel wie alle anderen Mastercard Karten ohne Hochprägung.

Visa Kreditkarten ohne Hochprägung werden als Visa Electron Karten bezeich-
net. Um mit dieser Karte Zahlungen abwickeln zu dürfen, sind Sie verpflichtet, in 
Ihren Geschäftsräumlichkeiten eine besondere Auszeichnung (Visa Electron  
Akzeptanzkleber, den Sie bei uns erhalten) anzubringen, die darauf hinweist, dass 
Sie diese Kartenart für Zahlungen akzeptieren. Es gelten die Bestimmungen zu 
Punkt 1.13.4 bis 1.13.7, wobei das Logo Visa Electron auf die einzig erlaubte Ab-
wicklung über eine Bankomat-Kasse hinweist.

Diese Karte kann elektronisch über eine Bankomat-Kasse abgewickelt werden. 
Ansonsten gelten die Bestimmungen zu Punkt 1.6 „Akzeptanz von Kreditkarten“, 
Seite 12. Aufgrund der glatten Oberfläche der Kreditkarte ohne hochgeprägte 
Kartendaten ist die mechanische Abwicklung über Imprinter nicht möglich.

Bei der Überprüfung der Karte gehen Sie bitte wie in Punkt 1.7 „Überprüfung von 
Kreditkarten“, Ziff. 1 bis 3, Seite 13, vor. Zusätzlich ist bei der Überprüfung der  
Nutzungsbeschränkungen Folgendes zu beachten: Der Hinweis „ELECTRONIC 
USE ONLY“ auf der Vorderseite von Mastercard Kreditkarten ohne hochgeprägte  
Kartendaten bzw. das Logo von Visa Electron bzw. die Bezeichnung „Suica“ auf 
JCB Kreditkarten ohne Hochprägung weisen darauf hin, dass Zahlungen aus-
schließlich elektronisch über die Bankomat-Kasse abzuwickeln sind.
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1.13.6  Feststellung von Kartenmanipulationen, Genehmigungen und  
Genehmigungsgrenzen, Kontaktaufnahme mit dem Contact Center, 
Abwicklung mit der Bankomat-Kasse

1.13.7  Funktionsstörungen der Bankomat-Kasse oder der Kreditkarte  
ohne hochgeprägte Kartendaten

Es ist analog zu den Punkten 1.8 „Feststellung von Kartenmanipulationen /  
Unregelmäßigkeiten“, Seite 13, bis 1.11.2 „Abrechnung (Einreichung) von  
Zahlungen über die Bankomat-Kasse“, Seite 18, vorzugehen.

Bei Funktionsstörungen der Bankomat-Kasse oder der Kreditkarte ohne hochge-
prägte Kartendaten können Sie keine Zahlungen abwickeln. Sie dürfen in diesem 
Fall die Kreditkarte ohne hochgeprägte Kartendaten auch nicht manuell in die 
Bankomat-Kasse eingeben. Eine solche Abwicklung ist immer unzulässig.

Sollten Sie eine Karte finden, die ein Karteninhaber vergessen hat,
–  so bewahren Sie bitte die Karte sicher in Ihren Geschäftsräumlichkeiten auf
–  und rufen Sie uns sofort (Telefon +43 1 717 01 - 2500) an.

Falls Sie von uns keine anderen Anweisungen erhalten, so gehen Sie bitte wie 
folgt vor:
–   Meldet sich der Karteninhaber bis zum Ende des nächsten Öffnungstages  

Ihrer Geschäftsräumlichkeiten, so folgen Sie ihm die Karte aus, wenn er  
sich mit einem amtlichen Lichtbildausweis identifizieren kann und die Unter-
schrift in diesem Ausweis mit der Unterschrift auf der Karte übereinstimmt.

–   Meldet sich der Karteninhaber während dieser Zeit nicht, so entwerten Sie  
die Karte durch Zerschneiden und senden Sie diese an:

PAYONE GmbH, Zweigniederlassung Österreich
Sicherheitsabteilung
Postfach 574
1011 Wien

1.14  Vorgehensweise, wenn ein Karteninhaber seine 
Kreditkarte vergisst
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Der Payment Card Industry-Datensicherheitsstandard (PCI-DSS) stellt bestimmte 
technische und betriebliche Standards zum Schutz von Karteninhaberdaten 
(z. B. Kartennummer und Verfallsdatum) dar. 

Diese Standards werden von einer internationalen Einrichtung, dem Payment 
Card Industry-Security Standards Council (PCI-Council), erarbeitet. Das PCI-Coun-
cil ist ein offenes, weltweit tätiges Forum, das unter anderem dazu geschaffen 
wurde, um den PCI-DSS weiterzuentwickeln, zu verwalten und über diesen auf-
zuklären. Nähere Informationen zum PCI-DSS und dem PCI-Council finden Sie 
auf www.pcisecuritystandards.org. 

Die Verpflichtung, die Anforderungen des PCI-DSS einzuhalten, trifft nicht nur 
uns, sondern insbesondere auch sämtliche Acquirer, Payment Service Provider, 
EDV-Dienstleister und sonstige Einrichtungen, die Karteninhaberdaten speichern, 
verarbeiten oder übertragen. Die zuvor genannten Anforderungen treffen insbe-
sondere auch Sie als Vertragsunternehmen. 

Die Einhaltung des PCI-DSS überwachen die weltweiten Kartenorganisationen  
(z. B. Mastercard, Visa). Dazu haben sie spezielle Programme entwickelt (z.  B. das  
Mastercard Site Data Protection Program oder das Visa Payment System Risk  
Program). Speichern Sie Karteninhaberdaten (z. B. Kartennummer oder Verfallsda-
tum) in Ihren Systemen, sind Sie verpflichtet, auf eigene Kosten die entsprechen-
den Verfahren und Prüfungen durchzuführen. Der Umfang der notwendigen Maß-
nahmen ist unter anderem von der Anzahl der Transaktionen in einem Jahr 
abhängig, die über die jeweiligen Zahlungsprodukte abgewickelt werden. Nähere 
Informationen zu den einzelnen Programmen und zu der Einstufung von Vertrags-
unternehmen finden Sie auf folgenden Homepages (Stand: September 2015).

Mastercard Worldwide: www.mastercard.com/sdp
Visa Europe: www.visaeurope.com/ais 

1.15  Payment Card Industry-Datensicherheitsstandard 
(PCI-DSS)

Hinweis
Gesellschaften, Vereine, Einzelunternehmer etc., die an der Verar-
beitung von Kartendaten beteiligt sind, haben die Verpflichtung, die 
Anforderungen des PCI-DSS einzuhalten, sofern sie Kartendaten 
speichern, verarbeiten oder übertragen. 
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Wir sind Lizenznehmerin mehrerer weltweiter Zahlungssysteme, die die Abwick-
lung von Zahlungen mit Debitkarten anbieten.

Die Karte selbst trägt das Maestro Logo, kann ansonsten aber viele Gesichter ha-
ben. Die hier abgebildete Karte steht nur beispielhaft für viele.

2. Debitkarten

2.1  Die Sicherheitsmerkmale der Maestro® Karte

Rückseite:

8

Vorderseite:

farbiges Maestro Logo

Firma / Marke des 
Kartenausgebers

Chip (optional)

Name des Karteninhabers

Kontonummer (Account No.)

Verfallsdatum (valid thru)

Kartennummer (Card Number, 
optional)

 
 

Unterschrift des Karteninhabers

5

6

7

8

3

3

2
2

4

1

1

5

6 7

4
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Die Karte selbst trägt das V PAY Logo, kann ansonsten aber viele Gesichter  
haben. Die hier abgebildete Karte steht nur beispielhaft für viele.

2.2 Die Sicherheitsmerkmale der V PAY Karte

Rückseite:

6

5

Vorderseite:

farbiges V PAY Logo. Neue Karten: 
ultraviolettes V über dem Logo 
(sichtbar unter ultraviolettem 
Licht)

Name des Karteninhabers auf 
Vorder- oder Rückseite

Chip

Verfallsdatum („valid thru“ oder 
„good thru“) auf Vorder- oder 
Rückseite

Magnetstreifen, optional mit 
Taubenhologramm

Unterschrift des Karteninhabers 
(optional)

5

6

3

3

2

4

4

1

1

2



29

Zahlung in Anwesenheit des Karteninhabers:
Mit einem entsprechenden Vertrag über die Akzeptanz von Debitkarten dürfen 
ausschließlich Zahlungen abgewickelt werden, bei denen sich der Karteninhaber 
mit seiner Maestro oder V PAY Karte persönlich in Ihren Geschäftsräumlichkeiten 
aufhält und die Sicherheitsmerkmale der Karte geprüft werden können. 

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Bankomat-Kassen in der Lage sind, die Ab-
wicklung von Zahlungen mit der Maestro oder V PAY Karte durchzuführen. Zu 
welchen Abwicklungen Ihre Bankomat-Kasse in der Lage ist, finden Sie im  
Bankomat-Kassen Bedienungshandbuch. Die vorliegenden Abwicklungsrichtli-
nien gelten nur für Zahlungen in Anwesenheit des Karteninhabers.

Die Maestro oder V PAY Karte ist gültig, wenn:
–   sie vor ihrem Verfallsdatum verwendet wird,
–    die Karte die Unterschrift der Person trägt, deren Name auf der Vorderseite 

aufscheint (Achtung: Dies gilt nicht für eine V PAY Karte ohne  
Unterschriftsfeld, siehe Seite 28, und eine Prepaid Karte, wie z. B.  
die Maestro Traveller Karten, siehe Punkt 2.7 „Sonderformen von  
Maestro Karten“, Seite 32),

–   die Karte lesbar und nicht verändert ist,
–   die Karte nicht gesperrt ist.

Achtung
Für Zahlungen im Zusammenhang mit Fernabsatzgeschäften (Distanzgeschäf-
ten) – dies sind alle Transaktionen, mit welchen Zahlungen mit der Debitkarte 
im Internet abgewickelt werden – ist ein entsprechender Vertrag über die Ak-
zeptanz von Debitkarten im Fernabsatz erforderlich. Ohne einen solchen Ver-
trag ist es nicht erlaubt, Zahlungen mit Debitkarten im Internet abzuwickeln. 
Für Zahlungen im Fernabsatz gelten eigene Abwicklungsrichtlinien, die Sie er-
halten, wenn Sie den Vertrag über die Akzeptanz von Debitkarten im Fernab-
satz abschließen. Wenn Sie einen solchen Vertrag abschließen wollen, wenden 
Sie sich bitte an unser Verkaufsteam, Telefon +43 1 717 01 - 1800, oder per 
E-Mail an e-commerce.austria@six-payment-services.com.

2.3 Akzeptanz von Debitkarten

2.4 Überprüfung von Debitkarten

Für Zahlungen im Fernabsatz benötigen Sie einen eigenen  
Akzeptanzvertrag.
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Falls Ihnen eine Karte vorgelegt wird, die z. B.
–   nicht alle Sicherheitsmerkmale in der zuvor beschriebenen Form aufweist 

oder
–    falls Manipulationen der Karte (Radierungen, Überschreibungen etc.) erkenn-

bar sind oder
–   falls die Karte nicht unterschrieben ist, 

nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Contact Center auf (siehe Punkt 1.10 „Kon-
taktaufnahme mit unserem Contact Center“, Seite 15). Informieren Sie diesen 
über Ihre Wahrnehmungen und warten Sie weitere Instruktionen ab.

Sichern Sie sämtliche bestehende Unterlagen, Daten oder sonstige Informa- 
tionen in Verbindung mit der jeweiligen Transaktion, um diese bei Bedarf an uns 
zu übermitteln. Sofern Videoüberwachungsaufnahmen vorliegen, nehmen Sie 
unmittelbar Kontakt mit uns auf, um eine allfällige Sicherung als Beweismittel zu 
veranlassen. Erstellen Sie einen schriftlichen Vermerk über den Vorfall, in dem 
der genaue Vorgang so detailliert wie möglich beschrieben ist. 

Bei der Handhabung der Bankomat-Kasse folgen Sie den Hinweisen auf dem  
Display. Sollten Sie damit kein Auslangen finden, verwenden Sie das Bankomat- 
Kassen Bedienungshandbuch.

Während jeder Transaktion müssen Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter die Bankomat- 
Kasse beaufsichtigen. Achten Sie besonders darauf, dass im Falle der Kontaktauf-
nahme mit dem Contact Center (siehe Punkt 1.10) die Eingaben an der  
Bankomat-Kasse ausschließlich durch Sie oder Ihre Mitarbeiter erfolgen.

Die Abwicklung von Kartenzahlungen mit Ihrer Bankomat-Kasse ist entwe-
der kontaktlos oder kontaktbehaftet möglich. 

Bei einer kontaktbehafteten Zahlung erfolgt die Identifizierung des Karteninha-
bers durch Eingabe seines PIN-Codes. 

Bei einer kontaktlosen Zahlung hält der Karteninhaber seine kontaktlosfähige Zah-
lungskarte für wenige Sekunden an die mit dem entsprechenden Symbol gekenn-
zeichnete Kontaktlos-Leseeinheit. Die Bankomat-Kasse / die Kontaktlos-Leseein-
heit zeigt den Abschluss dieses Vorgangs durch optische und / oder akustische 
Signale an. Anschließend erfolgt bei einer kontaktlosen Zahlung, wenn die Zah-

2.5  Feststellung von Kartenmanipulationen / 
Unregelmäßigkeiten

2.6 Abwicklung mit der Bankomat-Kasse
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lungskarte dies erfordert, die Identifizierung des Karteninhabers durch Eingabe 
seines PIN-Codes. Kontaktlose Zahlungen sind auch ohne Identifizierung des Kar-
teninhabers möglich, wenn die verwendete Karte dies zulässt. Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn die Höhe des vom Karteninhaber zu bezahlenden Betra-
ges den von den internationalen Zahlungssystemen (z. B. Visa, Mastercard)
vorgegebenen Höchstbetrag nicht übersteigt. Bitte machen Sie auch Ihre Mitar-
beiter mit diesen Abwicklungsrichtlinien und der Handhabung der Bankomat-Kasse 
vertraut.

Eine Zahlung ohne Identifizierung ist nur dann zulässig, wenn der Einzelbetrag 
nicht über EUR 50,- hinausgeht und

a) die früheren kontaktlosen Zahlungsvorgänge seit der letzten Identifizierung 
zusammengenommen nicht über EUR 150,- hinausgehen, oder

b) die Anzahl der aufeinanderfolgenden kontaktlosen Zahlungsvorgänge, seit der 
letzten Identifizierung nicht über fünf hinausgehen.

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, wird jedenfalls eine Identifizierung ver-
langt.

2.6.1  Karteninhaberidentifikation mit PIN-Code 
(persönliche Identifikationsnummer) 

1.    Wenden Sie Ihre Bankomat-Kasse in Richtung Karteninhaber, damit dieser 
seine Debitkarte stecken und seinen PIN-Code eingeben kann.

2. Händigen Sie dem Karteninhaber den Kundenbeleg und die Karte aus.
3. Bewahren Sie den Händlerbeleg mindestens sieben Jahre auf.

Hinweis
Aus sicherheitstechnischen Gründen kann es vorkommen, dass die 
Abwicklung von kontaktlosen Zahlungen auch bei Beträgen, die un-
terhalb des vorgegebenen Betrages der internationalen Zahlungs-
systeme liegen, nur kontaktbehaftet möglich ist.
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2.6.3 Stornierung von Zahlungen über die Bankomat-Kasse

2.6.4 Funktionsstörungen der Bankomat-Kasse oder der Debitkarte

Der Geschäftsfall Storno erlaubt Ihnen das Rückgängigmachen eines zuvor ge-
tätigten Geschäftsfalles. Eine Stornierung gilt immer für den Gesamtbetrag, Teil-
beträge können nicht storniert werden. Für die Stornierung von Geschäftsfällen 
benötigen Sie den Zahlbeleg für die Eingabe von Terminal ID, Datum, Uhrzeit und 
Belegnummer. Die Stornierung darf ausschließlich nur über diejenige Karte durch-
geführt werden, über die die ursprüngliche Zahlung getätigt wurde. Bitte beach-
ten Sie bei der Stornierung von Zahlungen die Hinweise des Bedienungshandbu-
ches der Bankomat-Kasse.

Bei Funktionsstörungen der Bankomat-Kasse oder der Debitkarte können Sie 
keine Zahlungen abwickeln. Sie dürfen in diesem Fall die Debitkarte auch nicht 
für eine manuelle Abwicklung akzeptieren. Eine solche ist immer unzulässig.

2.6.2  Abrechnung (Einreichung) von Zahlungen über die Bankomat-Kasse

1.     Die Einreichung der Umsätze bzw. Übermittlung der Daten erfolgt elektro-
nisch. Dazu führen Sie bitte am Ende des Geschäftstages einen Tagesab-
schluss an Ihrer Bankomat-Kasse durch. Der dabei automatisch erstellte Be-
leg verbleibt bei Ihren Unterlagen. Bitte beachten Sie dabei die Hinweise im 
Bedienungshandbuch der Bankomat-Kasse und die mit Ihnen im Akzeptanz-
vertrag vereinbarten Bestimmungen, insbesondere über Fristen. Bitte be-
rücksichtigen Sie auch die von Ihnen eingegangenen Aufbewahrungsver-
pflichtungen von Unterlagen und Daten.

2. Wir rechnen die eingereichten Umsätze gemäß den Bedingungen der von ihr 
abgegebenen Zahlungsgarantie ab.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Abrechnung, wenden Sie sich bitte an unsere  
Abteilung Customer Services Merchants Austria.

Telefon: +43 1 717 01 - 6780
E-Mail: customercare.austria@six-payment-services.com
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Neben der zuvor beschriebenen Maestro Bankomatkarte gibt es auch Sonder- 
formen, z. B. Prepaid Karten. Diese Karten müssen auf der Vorderseite keinen  
individuellen Karteninhaber aufweisen. Dennoch müssen die Karten auf der Rück-
seite unterschrieben sein. Ansonsten funktionieren sie als Zahlungsmittel wie alle 
anderen Maestro Bankomatkarten. 

–   Sollten Sie eine Karte finden, die ein Karteninhaber vergessen hat, so bewah-
ren Sie diese bitte bis zum Ende des nächsten Tages, an dem Ihre Geschäfts-
räumlichkeiten geöffnet sind, auf. Ist auf der Karte kein Karteninhaber na-
mentlich erwähnt, rufen Sie bitte sofort PSA Payment Services Austria 
(Telefon: 0800 204 88 00) an.

–   Meldet sich der Karteninhaber während dieser Zeit, so folgen Sie ihm die  
Debitkarte aus, wenn er sich mit einem amtlichen Lichtbildausweis identifi-
zieren kann und die Unterschrift in diesem Ausweis mit der Unterschrift auf 
der Karte übereinstimmt.

–    Meldet sich der Karteninhaber während dieser Zeit nicht, so entwerten Sie 
die Karte durch Zerschneiden und senden Sie diese an:

PSA Payment Services Austria GmbH
Postfach 574
A-1011 Wien

2.7 Sonderformen von Maestro® Bankomatkarten

2.8  Vorgehensweise, wenn ein Karteninhaber  
seine Debitkarte vergisst
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Die Verpflichtung, die Anforderungen des PCI-DSS einzuhalten, trifft nicht nur  
uns, sondern insbesondere auch sämtliche Acquirer, Payment Service Provider, 
EDV-Dienstleister und sonstige Einrichtungen, die Karteninhaberdaten speichern, 
verarbeiten oder übertragen. Die zuvor genannten Anforderungen treffen insbe-
sondere auch Sie als Vertragsunternehmen. Wir sowie alle anderen Acquirer sind 
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Sie als Vertragsunternehmen den PCI-
DSS einhalten. 

Die Einhaltung des PCI-DSS überwachen die weltweiten Kartenorganisationen 
(z.  B. Mastercard, Visa). Dazu haben sie spezielle Programme entwickelt (z.  B. das 
Mastercard Site Data Protection Program oder das Visa Payment System Risk  
Program). Speichern Sie Karteninhaberdaten (z. B. Kartennummer oder Verfalls- 
datum) in Ihren Systemen, sind Sie verpflichtet, auf eigene Kosten die entspre-
chenden Verfahren und Prüfungen durchzuführen. Der Umfang der notwendi-
gen Maßnahmen ist unter anderem von der Anzahl der Transaktionen in einem 
Jahr abhängig, die über die jeweiligen Zahlungsprodukte abgewickelt werden. 
Nähere Informationen zu den einzelnen Programmen und zu der Einstufung von 
Vertragsunternehmen finden Sie auf folgenden Homepages (Stand: September 
2015):

Mastercard Worldwide: www.mastercard.com/sdp
Visa Europe: www.visaeurope.com/ais 

Der Payment Card Industry-Datensicherheitsstandard (PCI-DSS) stellt bestimmte 
technische und betriebliche Standards zum Schutz von Karteninhaberdaten 
(z. B. Kartennummer und Verfallsdatum) dar. 

Diese Standards werden von einer internationalen Einrichtung, dem Payment 
Card Industry-Security Standards Council (PCI-Council), erarbeitet. Das PCI- 
Council ist ein offenes, weltweit tätiges Forum, das unter anderem dazu geschaf-
fen wurde, um den PCI-DSS weiterzuentwickeln, zu verwalten und über diesen 
aufzuklären. Nähere Informationen zu dem PCI-DSS und dem PCI-Council finden 
Sie auf www.pcisecuritystandards.org. 

2.9  Payment Card Industry-Datensicherheitsstandard 
(PCI-DSS)

Hinweis
Gesellschaften, Vereine, Einzelunternehmer etc., die an der Verar-
beitung von Kartendaten beteiligt sind, haben die Verpflichtung, die 
Anforderungen des PCI-DSS einzuhalten, sofern sie Kartendaten 
speichern, verarbeiten oder übertragen. 
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Mit DCC – Dynamic Currency Conversion – ermöglichen Sie Ihren internationalen 
Kunden (aus Nicht-Euro-Ländern) die bargeldlose Bezahlung in Ihrer Heimwäh-
rung.

Bei der Bezahlung hat Ihr Kunde die Wahl, in Euro oder in seiner Kartenwährung  
zu bezahlen. Gleichzeitig sind der umgerechnete Gesamtbetrag und der aktuelle  
Tageskurs am Display Ihrer Bankomat-Kasse ersichtlich.

3. Spezielle Geschäftsfälle

3.1 DCC Währungsumwandlung

3.1.1 DCC – so funktioniert’s

–   Starten Sie die Zahlung mit der Eingabe des Kaufbetrags in Euro.
–   Danach führt der Kunde die Debit- oder Kreditkarte in den Kartenleser ein. 
–  Ihre Bankomat-Kasse erkennt automatisch, ob es sich um eine Fremdwäh-

rungskarte handelt, bei der DCC durchgeführt werden kann. 
–   Die Sprachauswahl erscheint. 
–    Anschließend wird Ihr Kunde über das Display gefragt, ob er in Euro oder in  

seiner Heimwährung bezahlen möchte. Diese Auswahl muss durch den  
Kunden erfolgen.

Wir bieten die Währungsumrechnung derzeit für folgende Währungen an:

Währungskürzel Währungsbezeichnung

AED VAE-Dirham

ARS Argentinischer Peso

AUD Australische Dollar

BGN Lew

BHD Bahrain Dina

BRL Brasilianischer Real

BYN Weißrussischer Rubel

CAD Kanadischer Dollar

CHF Schweizer Franken

CLP Chilenischer Peso

CNY Renminbi

Währungskürzel Währungsbezeichnung

CZK Tschechische Krone

DKK Dänische Krone

EGP Ägyptisches Pfund

EUR Euro

GBP Pfund Sterling

HKD Hongkong-Dollar

HRK Kroatischer Kuna

HUF Forint

ILS Schekel

INR Indische Rupie

ISK Isländische Krone
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Ihre Gutschrift erhalten Sie wie gewohnt in Euro.

Ihre Bankomat-Kasse von uns akzeptiert DCC-Zahlungen mit

3.1.2 Geschäftsfälle mit DCC

Wird DCC auf Ihrer Bankomat-Kasse aktiviert, können Sie alle am Terminal 
aktiven Geschäftsfälle auch mit DCC durchführen.

Dazu zählen:
–   Zahlung
– Storno
–   Gutschrift
–   Zahlung mit Referenznummer

Währungskürzel Währungsbezeichnung

JPY Yen

KRW Südkoreanischer Won

KWD Kuwait-Dinar

MAD Marokkanischer Dirham

MDL Moldauischer Leu

MKD Mazedonischer Denar

MYR Ringgit

NOK Norwegische Krone

NZD Neuseeland-Dollar

OMR Omanischer Rial

PHP Philippinischer Peso

PLN Zloty

RON Rumänischer Leu

Währungskürzel Währungsbezeichnung

RSD Serbischer Dinar

RUB Russischer Rubel

SAR Saudi-Rial

SEK Schwedische Krone

SGD Singapur-Dollar

THB Baht

TND Tunesischer Dinar

TRY Türkische Lira

TWD Taiwan Dollar

UAH Hrywnja

USD US-Dollar

ZAR Südafrikanischer Rand

–   Zahlung mit Trinkgeld
–   Trinkgeldnachtrag
–   Kursabfrage
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3.1.3 Bieten Sie DCC dem Kunden richtig an

–   Der Karteninhaber muss informiert werden, dass DCC optional und nicht  
verpflichtend ist.

–   Die Währungswahl darf dem Karteninhaber nicht direkt oder indirekt  
abgenommen werden. 

–   Der Karteninhaber muss selbst entscheiden, in welcher Währung er  
bezahlen möchte.

–   Sie können Ihren Kunden fragen, welche Währung er bevorzugt.

Fragen Sie zum Beispiel:
„Would you like to pay in your home currency?“
„Do you want to pay your bill in your home currency?“

Tipp
Statt „home currency“ können Sie die Währung, die auf dem Dis-
play erscheint, in der Frage einsetzen.

Wichtig
–   Alle aufgezählten Geschäftsfälle und die dazugehörigen Belege finden Sie 

in der Bedienungsanleitung.
–   Die Währungswahl ist bei diesen Geschäftsfällen möglich: DCC-Zahlung, 

DCC-Zahlung mit Referenznummer und DCC-Zahlung mit Trinkgeld. 
–  Bei einem Storno und Trinkgeldnachtrag wird die Währung automatisch 

aufgrund der zuvor erfolgten Zahlung ermittelt.
–   Achtung bei der Gutschrift: Die Gutschrift muss in der Währung der ur-

sprünglichen Zahlung durchgeführt werden! Wählen Sie zuerst, ob diese 
Zahlung eine Fremdwährungstransaktion war (Nein / Ja). Geben Sie nach 
Aufforderung den Betrag in der korrekten Währung ein. Kontrollieren Sie 
vor Bestätigung der Gutschrift den Währungscode.

–    Bei der Kursabfrage wird ein Beleg mit allen tagesaktuellen Umrechnungs-
kursen gedruckt.
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3.2.1 Allgemein

3.2.1.1 Vorautorisierung

Für die Akzeptanz von Kreditkarten haben Sie mit uns einen Akzeptanzvertrag ab-
geschlossen. Mit einem entsprechenden Vertrag über die Akzeptanz von Kredit-
karten dürfen ausschließlich Zahlungen abgewickelt werden, bei denen sich der 
Karteninhaber mit seiner Kreditkarte persönlich in Ihren Geschäftsräumlichkeiten 
aufhält, die Sicherheitsmerkmale der Karte geprüft werden können, der Kartenin-
haber den Leistungsbeleg unterschreibt und die Unterschrift des Karteninhabers 
bzw. der PIN-Code geprüft werden. Gehen Sie bei Abwicklung dieser Zahlungen 
wie im Kapitel „Kreditkarten“ (Seite 5) beschrieben vor.

Neben den im Kapitel „Kreditkarten“ beschriebenen Geschäftsfällen dürfen Sie  
aufgrund der Zusatzvereinbarungen zum Akzeptanzvertrag auch die in den nach- 
folgenden Punkten beschriebenen Geschäftsfälle abwickeln. Dies gilt für alle  
Kreditkarten, für deren Abwicklung Sie einen gültigen Akzeptanzvertrag mit uns 
abgeschlossen haben (im Folgenden Kreditkarten).

Gerade in der Hotelbranche und bei Autovermietungen gibt es spezielle Geschäfts-
vorgänge (z. B. Zimmerreservierungen, Abschluss von Anzahlungsvereinbarun-
gen über das Telefon oder das Internet, Stornoabwicklung), die mit einem erhöh-
ten Risiko verbunden sind, da in der Regel Vorleistungen erbracht werden.  
Um für Sie das Risiko so gering wie möglich zu halten, bieten wir Ihnen die ent-
sprechenden Zusatzvereinbarungen zum Vertrag über die Akzeptanz von Kredit-
karten und die dazugehörenden „Abwicklungsrichtlinien für spezielle Geschäfts-
fälle in Hotel- und Beherbergungsbetrieben sowie für Autovermietungen“ an.

Wird beim Hotel-Check-in oder bei Abschluss des Auto-Mietvertrags mit dem  
Karteninhaber die Bezahlung der Endabrechnung mittels seiner Kreditkarte ver-
einbart, so können Sie eine Vorautorisierung bzw. Reservierung für den voraus-
sichtlichen Gesamtbetrag des Hotelaufenthaltes oder die Mietdauer des Autos 
einholen. Informieren Sie den Karteninhaber über den autorisierten Betrag und 
holen Sie dessen ausdrückliche Zustimmung zur Blockierung dieses (Höchst-)
Betrags vor Durchführung der Transaktion ein.

Eine Vorautorisierung (Reservierung) ist 30 Werktage gültig. Bei längerer Vermie-
tungsdauer eines Hotelzimmers bzw. eines Autos müssen Sie monatliche  
Zwischenabrechnungen durchführen.

3.2  Abwicklungsrichtlinien für spezielle Geschäftsfälle 
in Hotel- und Beherbergungsbetrieben sowie für 
Autovermietungen
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3.2.1.2 Endabrechnung

Wurde bei der Ankunft des Karteninhabers bzw. bei Abschluss des Auto-Miet-
vertrags die Zahlung mit der Kreditkarte vereinbart, so erstellen Sie unverzüglich 
bei der Abreise des Karteninhabers bzw. bei der Rückgabe des Autos über sämt-
liche Leistungen eine Endabrechnung, aus der die Höhe des tatsächlich abge-
rechneten Betrags eindeutig hervorgeht. Wurde zuvor eine Vorautorisierung 
durchgeführt, so gehen Sie wie folgt vor:

Ist der bei der Vorautorisierung genehmigte Betrag
–    geringer als der Endbetrag, so ist für den Differenzbetrag eine zweite  

Genehmigungsnummer einzuholen;
–    gleich dem Endbetrag oder höher als der Endbetrag, so gilt die bei der  

Vorautorisierung erteilte Genehmigungsnummer.

Gehen Sie bei der Abwicklung der Zahlung wie folgt vor:
–    Abwicklung der Zahlung mit Ihrer Bankomat-Kasse: Ist der bei der Vorautori-

sierung genehmigte Betrag gleich dem Endbetrag oder höher als der Endbe-
trag, reichen Sie bitte die Zahlung mit der ursprünglich erteilten Genehmi-
gungsnummer und dem Endbetrag ein. Ist der bei der Vorautorisierung 
genehmigte Betrag geringer als der Endbetrag, reichen Sie bitte zuerst die 
Zahlung mit der ursprünglich erteilten Genehmigungsnummer und dem ur-
sprünglich genehmigten Betrag und danach eine zweite Zahlung mit der zwei-
ten Genehmigungsnummer und dem Differenzbetrag ein. Bei der Handha-
bung folgen Sie bitte den Hinweisen am Display. 

–    Abwicklung der Zahlung mit Imprinter: Vervollständigen Sie den bereits bei 
der Vorautorisierung mit dem Imprinter erstellten Leistungsbeleg (einzutra-
gen sind Datum, Endbetrag und die Genehmigungsnummer). Ist der bei der 
Vorautorisierung genehmigte Betrag gleich dem Endbetrag oder höher als 

Gehen Sie für die Vorautorisierung wie folgt vor:
–    Verfügen Sie über eine Bankomat-Kasse, so wickeln Sie die Vorautorisierung  

ausschließlich mit dieser ab (Karte muss durch Stecken bzw. Durchziehen von 
der Bankomat-Kasse gelesen werden). Bei der Handhabung folgen Sie bitte  
den Hinweisen am Display. Kann die Karte nicht gelesen werden (technische 
Störung der Bankomat-Kasse, Karte defekt etc.), so übertragen Sie die hochge-
prägten Kreditkartendaten mit Hilfe des Imprinters auf den Leistungsbeleg und 
holen Sie telefonisch die Genehmigung ein (siehe Punkt 1.10 „Kontaktauf-
nahme mit dem Contact Center“, Seite 15).

–    Verfügen Sie über keine Bankomat-Kasse, so übertragen Sie die hochgeprägten 
Kreditkartendaten mit Hilfe des Imprinters auf den Leistungsbeleg und holen Sie 
telefonisch die Genehmigung ein (siehe Punkt 1.10 „Kontaktaufnahme mit dem 
Contact Center“, Seite 15).
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Mit dem Express-Check-out-Service ermöglichen Sie dem Karteninhaber, auch 
außerhalb Ihrer Rezeptionszeiten abzureisen. In diesem Fall ermächtigt Sie der 
Karteninhaber, seine Kreditkarte zur Begleichung seiner Hotelrechnung zu belas-
ten und den Leistungsbeleg auch ohne seine Unterschrift einreichen zu dürfen. 
Der Karteninhaber soll bereits bei Ankunft auf die Möglichkeit des Express-Check-
out-Services aufmerksam gemacht werden. Bei Bedarf soll ein Express- 
Check-out-Formular (siehe „Vorschlag: Express-Check-out-Autorisierungsformu-
lar“, Seite 41) sofort ausgefüllt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Ein Express-Check-out-Formular muss vor Abreise des Karteninhabers mit  
folgenden Daten ausgefüllt werden:
–   Name, Adresse und Telefonnummer Ihres Unternehmens
–    Name und Adresse des Karteninhabers
–  Kreditkartennummer
–  Verfallsdatum der Kreditkarte
–  Unterschrift des Karteninhabers
–  Zimmernummer
–  eindeutiger Hinweis, dass Sie der Karteninhaber ermächtigt, zur Bezahlung der 

Hotelrechnung seine Kreditkarte zu belasten und den Leistungsbeleg ohne  
Unterschrift des Karteninhabers verarbeiten / einreichen zu dürfen

     der Endbetrag, reichen Sie bitte die Zahlung mit der ursprünglich erteilten 
Genehmigungsnummer und dem Endbetrag ein. Ist der bei der Vorautorisie-
rung genehmigte Betrag geringer als der Endbetrag, reichen Sie bitte zuerst 
die Zahlung mit der ursprünglich erteilten Genehmigungsnummer und dem 
ursprünglich genehmigten Betrag und danach eine zweite Zahlung mit der 
zweiten Genehmigungsnummer und dem Differenzbetrag ein.

–    Abschließend ist der Leistungsbeleg vom Karteninhaber zu unterschreiben 
und die Unterschrift mit der auf der Karte befindlichen Unterschrift zu ver-
gleichen.

Wurde keine Vorautorisierung durchgeführt, so gehen Sie bei der Endabrechnung
gemäß Punkt 4 „Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten“ des Akzeptanz-
vertrages sowie gemäß Kapitel „Kreditkarten“, Seite 5, vor.

3.2.1.3 Express-Check-out (Hotel- und Beherbergungsbetriebe)
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Für die Speicherung / Aufbewahrung von Kartendaten gelten die internationalen 
Regeln gemäß PCI-Datensicherheitsstandard (siehe Punkt 1.15). 

Fertigen Sie auf alle Fälle mit dem Imprinter einen Leistungsbeleg an, indem Sie 
mit Hilfe des Imprinters die hochgeprägten Kreditkartendaten auf den Leistungs-
beleg übertragen. Holen Sie wie in Punkt 3.2.1.1 „Vorautorisierung“ (Seite 38) 
beschrieben eine Vorautorisierung ein.

Vorschlag: Express-Check-out-Autorisierungsformular

(Briefkopf des Hotels)
Name des Hotels
Adresse des Hotels
Telefonnummer des Hotels

Angaben über den Karteninhaber:
Name des Karteninhabers
Adresse des Karteninhabers
Zimmernummer
Kartennummer & Verfallsdatum der Kreditkarte

Zustimmung des Karteninhabers zur Blockierung:
Hiermit stimme ich der Blockierung des zu reservierenden Betrags in Höhe von 
EUR        ausdrücklich zu.

Erklärung des Karteninhabers:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass das Hotel meine o. a. Kredit-
karte für die Begleichung der mit dem Hotel für die Dauer meines Aufenthaltes 
vereinbarten Leistungen belastet und dazu einen Leistungsbeleg ohne meine  
Unterschrift verwendet.

Ort, Datum & Unterschrift des Karteninhabers

3.2.1.4  Endabrechnung bei Express-Check-out (Hotel- und  
Beherbergungsbetriebe)

Wurde bei der Ankunft des Karteninhabers die Zahlung mit der Kreditkarte und 
Express-Check-out vereinbart, so erstellen Sie die Endabrechnung über sämtli-
che Leistungen unverzüglich nach erfolgter Abreise des Karteninhabers, aus der 
die Höhe des tatsächlich abgerechneten Betrags eindeutig hervorgeht. 
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Ist der bei der Vorautorisierung genehmigte Betrag
–    geringer als der Endbetrag, so ist für den Differenzbetrag eine zweite
 Genehmigungsnummer einzuholen;
–    gleich dem Endbetrag oder höher als der Endbetrag, so gilt die bei der 
 Vorautorisierung erteilte Genehmigungsnummer.

Gehen Sie bei der Abwicklung der Zahlung wie folgt vor:
–    Abwicklung der Zahlung mit der Bankomat-Kasse: Ist der bei der Vorautorisie-

rung genehmigte Betrag gleich dem Endbetrag oder höher als der Endbetrag, 
reichen Sie bitte die Zahlung mit der ursprünglich erteilten Genehmigungs- 
nummer und dem Endbetrag ein. Ist der bei der Vorautorisierung genehmigte 
Betrag geringer als der Endbetrag, reichen Sie bitte zuerst die Zahlung mit der 
ursprünglich erteilten Genehmigungsnummer und dem ursprünglich geneh-
migten Betrag und danach eine zweite Zahlung mit der zweiten Genehmi-
gungsnummer und dem Differenzbetrag ein. Bei der Handhabung folgen Sie 
bitte den Hinweisen am Display. 

–    Abwicklung der Zahlung mit Imprinter: Vervollständigen Sie den bereits bei 
der Vorautorisierung mit dem Imprinter erstellten Leistungsbeleg (einzutra-
gen sind Datum, Endbetrag und die Genehmigungsnummer). Ist der bei der 
Vorautorisierung genehmigte Betrag gleich dem Endbetrag oder höher als 
der Endbetrag, reichen Sie bitte die Zahlung mit der ursprünglich erteilten 
Genehmigungsnummer und dem Endbetrag ein. Ist der bei der Vorautorisie-
rung genehmigte Betrag geringer als der Endbetrag, reichen Sie bitte zuerst 
die Zahlung mit der ursprünglich erteilten Genehmigungsnummer und dem 
ursprünglich genehmigten Betrag und danach eine zweite Zahlung mit der 
zweiten Genehmigungsnummer und dem Differenzbetrag ein.

Senden Sie innerhalb von 3 Geschäftstagen nach Abreise des Karteninhabers  
jeweils eine Kopie der Rechnung, des Leistungsbelegs und des Express-Check- 
out-Formulars an die vom Karteninhaber angegebene Adresse.

3.2.2  Zusatzvereinbarung für garantierte Hotelreservierungen mit Kredit-
karte zum Vertrag über die Akzeptanz von Kreditkarten (im Folgen-
den No-Show Vertrag)

Gehen Sie dabei wie folgt vor:
Setzen Sie den Endbetrag in den bereits vorhandenen, mit dem Imprinter erstell-
ten Leistungsbeleg ein und schreiben Sie in das Unterschriftsfeld die Worte  
„Signature on file – Express-Check-out“. 
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3.2.2.1 Zimmerreservierung 

Geben Sie dem Karteninhaber Ihre Konditionen / Bedingungen bekannt und 
nehmen Sie folgende Daten auf:
–    Name und Adresse des Karteninhabers
–    Kreditkartennummer
–    Verfallsdatum der Kreditkarte
–    Reservierungswunsch

Für die Speicherung / Aufbewahrung von Kartendaten gelten die internationalen 
Regeln gemäß PCI-Datensicherheitsstandard (siehe Punkt 1.15). 

Holen Sie zum Zeitpunkt der Reservierung eine Genehmigungsnummer für den  
Betrag in der Höhe einer Übernachtung ein.

Bestätigen Sie dem Karteninhaber schriftlich die Reservierung, geben Sie ihm 
die Reservierungsnummer bekannt und informieren Sie den Karteninhaber, dass 
im Falle einer verspäteten Stornierung bzw. bei Nichtankunft ohne vorheriger, 
rechtzeitiger Stornierung die Kosten für eine Nächtigung über seine Kreditkarte 
verrechnet werden.

Für den Fall, dass trotz erfolgter Reservierung kein Hotelzimmer zur Verfügung 
steht, sind Sie verpflichtet, dem Karteninhaber ein gleichwertiges oder höher-
wertiges Hotelzimmer in einem möglichst nahe gelegenen Hotel zu beschaffen 
sowie für den unverzüglichen Transfer des Karteninhabers in dieses Hotel Sorge 
zu tragen. Die Kosten des Ersatzhotelzimmers für eine Übernachtung und den 
Transfer sind von Ihnen so zu tragen, dass es zu keiner Verrechnung mit dem Kar-
teninhaber kommt. Allerdings sind Sie in diesem Fall berechtigt, dem Kartenin-
haber den bei der Reservierung vereinbarten Zimmerpreis für eine Übernachtung 
in Rechnung zu stellen und von diesem die Bezahlung mit der Kreditkarte zu ver-
langen. Sie sind darüber hinaus verpflichtet, ohne zusätzliches Entgelt dafür  
verlangen zu dürfen, dem Karteninhaber zwei 3 Minuten dauernde Anrufe gleich 
an welchen Angerufenen zu ermöglichen sowie alle Nachrichten welcher Art auch 
immer, die vor und nach der Ankunft und dem hotelüblichen folgenden Check-
out-Zeitpunkt für den Karteninhaber einlangen, an das Ersatzhotel weiterzuleiten.

Aufgrund des No-Show Vertrages haben Sie die Möglichkeit, telefonische oder 
schriftliche Reservierungen vom Karteninhaber entgegenzunehmen. Dies eignet 
sich besonders für Kurzaufenthalte. Die Bestimmungen des No-Show Vertra-
ges basieren auf international geltenden Regularien der Zahlungssysteme 
(z. B. Visa, Mastercard). Zur Abwicklung gehen Sie dabei wie folgt vor.
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3.2.3   Zusatzvereinbarung für Hotelanzahlungen mit Kreditkarte zum Ver-
trag über die Akzeptanz von Kreditkarten (im Folgenden Hotelan-
zahlungsvertrag)

3.2.2.2 Verrechnung bei Nicht-Stornierung einer Zimmerreservierung

Im Falle der Nichtankunft bzw. wenn der Karteninhaber es verabsäumt, das  
Hotelzimmer rechtzeitig laut den Bestimmungen der Zusatzvereinbarung für ga-
rantierte Hotelreservierungen mit Kreditkarte zu stornieren (= No-Show), dürfen 
Sie einen Betrag in der Höhe einer Übernachtung über die Kreditkarte des  
Karteninhabers verrechnen – wenn dies zuvor mit dem Karteninhaber entspre-
chend vereinbart wurde.

Auf dem Leistungsbeleg (gleichgültig ob dieser mit einer Bankomat-Kasse oder 
manuell erstellt wurde) ist anstelle der Unterschrift des Karteninhabers der Ver-
merk „No-Show“ einzutragen.

Wichtig
Eine Zahlung, bei der der Karteninhaber nicht anwesend ist und die ohne  
physische Vorlage der Kreditkarte durchgeführt wird, ist mit einem erhöhten 
Risiko verbunden. Dieses Risiko ist grundsätzlich von Ihnen zu tragen. Sollte 
ein Karteninhaber eine solche Transaktion beanstanden, so sind wir berech-
tigt, die Zahlung zu verweigern oder eine bereits erfolgte Zahlung von Ihnen 
zurückzufordern. Die Genehmigungsnummer allein stellt noch keine Zusage 
einer Zahlungsgarantie dar. Dies bedeutet nur, dass eine gültige Kartennum-
mer angefragt wurde und der Transaktionsbetrag im Limit der Karte Deckung 
findet. Wir sind nicht in der Lage zu überprüfen, ob die Reservierung vom 
rechtmäßigen Karteninhaber durchgeführt wurde.
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3.2.3.1 Zimmerreservierung mit Anzahlung 

Aufgrund des Hotelanzahlungsvertrages haben Sie die Möglichkeit, Zimmer- 
reservierungen mit Verrechnung einer Anzahlung über die Kreditkarte des  
Karteninhabers durchzuführen. Gehen Sie dabei wie folgt vor.

Nehmen Sie vom Karteninhaber folgende Daten auf:
–    Name, Adresse und Telefonnummer des Karteninhabers
–    Kreditkartennummer
–    Verfallsdatum der Kreditkarte
–    Reservierungswunsch

Für die Speicherung / Aufbewahrung von Kartendaten gelten die internationalen 
Regeln gemäß PCI-Datensicherheitsstandard (siehe Punkt 1.15).

Übermitteln Sie dem Karteninhaber schriftlich Ihr Angebot. Halten Sie darin alle 
vereinbarten Konditionen und insbesondere die Höhe der Anzahlung und die Stor-
nobedingungen fest.

Holen Sie vom Karteninhaber eine schriftliche Zustimmung über Ihr Angebot ein.
Bestätigen Sie die Reservierung des Karteninhabers unter Angabe einer Reser-
vierungsnummer wiederum schriftlich innerhalb von drei Werktagen und halten 
Sie nochmals alle vereinbarten Konditionen fest.

Gehen Sie bei der Abwicklung der Anzahlung wie folgt vor:
–    Abwicklung der Anzahlung mit der Bankomat-Kasse: 

Wickeln Sie die Anzahlung mit dem vereinbarten Anzahlungsbetrag über Ihre 
Bankomat-Kasse ab. Notieren Sie auf dem ausgedruckten Beleg an der für 
die Unterschrift des Karteninhabers vorgesehenen Stelle den Vermerk „An-
zahlung“. Bei der Handhabung folgen Sie bitte den Hinweisen am Display. 

–     Abwicklung der Anzahlung mit Imprinter: 
Holen Sie eine Genehmigungsnummer für den vereinbarten Anzahlungsbe-
trag ein, füllen Sie einen Leistungsbeleg vollständig aus und notieren Sie im 
Unterschriftsfeld den Vermerk „Anzahlung“.
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3.2.3.2 Stornierung einer Zimmerreservierung mit Anzahlung

3.2.3.3 Gutschrift an den Karteninhaber

Wurde dem Karteninhaber vor der Reservierung dies in geeigneter Form mitge-
teilt, so können Sie den im Vorhinein mit dem Karteninhaber vereinbarten Betrag 
als Stornoentgelt von der Anzahlung einbehalten, wenn der Karteninhaber die  
reservierte Leistung nicht oder nur teilweise in Anspruch nimmt.

Gehen Sie bei der Abwicklung der Gutschrift wie folgt vor:
–    Abwicklung der Gutschrift mit der Bankomat-Kasse: 

Bei der Handhabung folgen Sie bitte den Hinweisen am Display. 
–     Abwicklung der Anzahlung mit Imprinter: 

Füllen Sie einen Leistungsbeleg vollständig aus und notieren Sie deutlich 
sichtbar den Vermerk „Gutschrift“ auf dem Leistungsbeleg. Dieser Leis-
tungsbeleg ist mit einem eigenen Einreichungsbeleg, der ebenfalls deutlich 
den Vermerk „Gutschrift“ tragen muss, einzureichen.

Wichtig
Wenn der Karteninhaber ein Hotelzimmer reserviert und eine Anzahlung ge-
leistet hat, lassen Sie sich bei der Ankunft vom Karteninhaber einen amtlichen 
Lichtbildausweis und die Kreditkarte aushändigen. Fertigen Sie eine Kopie des 
Ausweises an und überprüfen Sie die Kreditkartendaten, um zu gewährleisten, 
dass der Kartenvorleger der berechtigte Karteninhaber ist.

Wichtig
Sollte aus irgendwelchen Gründen eine Gutschrift an den Karteninhaber er-
forderlich sein (z. B. bei einer Zimmerstornierung, wenn der Anzahlungsbetrag 
höher als das Stornoentgelt ist), so darf diese ausschließlich auf jene Kredit-
karte erfolgen, mit der zuvor die Anzahlung geleistet wurde. Gutschriften dür-
fen also keinesfalls als Barauszahlung oder Überweisung auf ein vom Kunden 
bekannt gegebenes Bankkonto durchgeführt werden.



47

3.2.4  Zusatzvereinbarung für die Akzeptanz von Kreditkarten für  
Autovermietungen

3.2.4.1 Vorautorisierung

3.2.4.2 Nachträglich verrechnete oder berichtigte Gebühren

Für Autovermietungen ist das Einholen einer Vorautorisierung bzw. Reservierung 
inkl. Genehmigungsnummer Voraussetzung für die Erteilung einer Zahlungs- 
garantie.

Im vorautorisierten Betrag können folgende Kosten enthalten sein:
–    Mietentgelt für die voraussichtliche Dauer der Miete des Fahrzeugs
–    öffentliche Gebühren und Steuern
–    Versicherungsgebühren
–    Kilometergebühren

Eine potenzielle Beschädigung des Fahrzeugs und Selbstbehalte einer Versiche-
rung dürfen im vorautorisierten Betrag nicht enthalten sein. Informieren Sie den 
Karteninhaber über den autorisierten Betrag und holen Sie dessen ausdrückliche 
Zustimmung zur Blockierung dieses (Höchst-)Betrags vor Durchführung der Trans-
aktion ein.

Im Vertrag über die Akzeptanz von Kreditkarten ist festgelegt, für welche Leistun-
gen Sie berechtigt sind, Kreditkarten als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

Die Abwicklung von Schäden am Fahrzeug, des Verlustes des Fahrzeugs oder 
von Fahrzeugbestandteilen sowie die Verrechnung von Strafmandaten haben 
über eine gesonderte Transaktion zu erfolgen, sofern in Ihrer Zusatzvereinbarung 
für die Akzeptanz von Kreditkarten für Autovermietungen keine anders lautende 
Vereinbarung getroffen wurde.

Für die Verrechnung von Fahrzeugschäden haben Sie jegliche Dokumentation 
des Schadens und des Aufwandes für dessen Behebung zur Verfügung zu stel-
len. Sollten Sie vom Karteninhaber eine Beteiligung am Selbstbehalt, der sich aus 
Ihrem Versicherungsvertrag ergibt, verlangen, müssen Sie darüber hinaus eine 
Kopie Ihres Versicherungsvertrages zur Verfügung stellen.

Für die Verrechnung von Verwaltungsstrafen haben Sie das Strafmandat der  
Behörde zur Verfügung zu stellen.

In jedem Fall ist dem Karteninhaber eine Rechnung über den nachträglich ver-
rechneten Betrag zu senden.



48

3.2.4.3 Reservierung eines Fahrzeugs (nur für Visa Kreditkarten)

3.2.4.4 Verrechnung bei Nicht-Stornierung einer Reservierung

Sie haben die Möglichkeit, für Visa Kreditkarten telefonische oder schriftliche 
Reservierungen vom Karteninhaber entgegenzunehmen. Gehen Sie dabei wie 
folgt vor.

Geben Sie dem Karteninhaber Ihre Konditionen / Bedingungen bekannt und 
nehmen Sie folgende Daten auf:
–    Name des Karteninhabers
–    Adresse des Karteninhabers
–    Kreditkartennummer
–    Verfallsdatum der Kreditkarte
–    Reservierungswunsch

Für die Speicherung / Aufbewahrung von Kartendaten gelten die internationalen 
Regeln gemäß PCI-Datensicherheitsstandard (siehe Punkt 1.15). 

Holen Sie zum Zeitpunkt der Reservierung eine Genehmigungsnummer für den 
Betrag in der Höhe der reservierten Leistung ein (siehe Punkt 1.10 „Kontaktauf-
nahme mit unserem Contact Center“, Seite 15).

Bestätigen Sie dem Karteninhaber schriftlich die Reservierung und geben Sie ihm 
die Reservierungsnummer bekannt. Sollten Sie in Ihrer Zusatzvereinbarung für 
die Akzeptanz von Kreditkarten für Autovermietungen eine entsprechende Ver-
einbarung getroffen haben, informieren Sie bitte den Karteninhaber, dass ihm, 
falls er die reservierte Leistung nicht in Anspruch nimmt, ohne sie zu stornieren, 
die Mietkosten für maximal einen Tag über seine Kreditkarte verrechnet werden 
können.

Für den Fall, dass trotz erfolgter Reservierung kein Auto der vereinbarten Klasse 
zur Verfügung steht, sind Sie verpflichtet, dem Karteninhaber ohne zusätzliche 
Kosten ein gleichwertiges oder höherwertiges Auto in einer möglichst nahe ge-
legenen Autovermietung zu beschaffen sowie für den unverzüglichen Transfer 
des Karteninhabers zu dieser Autovermietung Sorge zu tragen.

Im Falle der Nichtankunft bzw. wenn der Karteninhaber es verabsäumt, das re-
servierte Auto rechtzeitig laut den Bestimmungen der Zusatzvereinbarung für 
garantierte Autoreservierungen mit Visa Kreditkarten zu stornieren (= No-Show), 
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dürfen Sie den Mietbetrag für maximal einen Tag über die Kreditkarte des Kar-
teninhabers verrechnen – sofern Sie durch Ihre Zusatzvereinbarung für die Ak-
zeptanz von Kreditkarten für Autovermietungen dazu ermächtigt werden und dies 
zuvor mit dem Karteninhaber entsprechend vereinbart wurde. 

Auf dem Leistungsbeleg (gleichgültig ob dieser mit der Bankomat-Kasse oder 
manuell erstellt wurde) ist anstelle der Unterschrift des Karteninhabers der  
Vermerk „No-Show“ einzutragen.

3.3.1 Zahlungsvorgang

Aufgrund der vielfältigen technischen Garagen- und Parkplatzlösungen gibt es 
unterschiedliche Möglichkeiten, wann und wie der Karteninhaber seine Parkge-
bühr bezahlen kann:

–    Zahlung ohne Parkticket
–    Zahlung mit Parkticket
–    Zahlung am Kassenautomat

3.3.2 Belege

Sie haben Ihre technischen Einrichtungen so zu gestalten, dass die Möglichkeit  
besteht, dass der Karteninhaber über die in Anspruch genommene Leistung ei-
nen schriftlichen Beleg erhält.

3.3.3 Parkgebühr

Sie verpflichten sich, die Parkgebühr zu keinen anderen Konditionen und Preisen 
als für bar zahlende Kunden einzuheben.

3.3  Abwicklungsrichtlinien zum Vertrag über die 
Akzeptanz von Debit- und Kreditkarten in 
Parkeinrichtungen



50

3.3.4 Kreditkarten

Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass Kreditkarten bei einem Betrag, der den im 
Akzeptanzvertrag festgelegten Betrag überschreitet, nicht automatisch angenom-
men werden. Sobald dieser Höchstbetrag überschritten wird, müssen Sie eine 
Genehmigung von uns einholen (siehe Punkt 1.10 „Kontaktaufnahme mit dem 
Contact Center“, Seite 15).

3.3.5 Debitkarten

Für Debitkarten gilt eine im Akzeptanzvertrag festgehaltene Genehmigungsgrenze. 
Über diesen Betrag hinaus dürfen Debitkarten nicht angenommen werden.

3.3.6 Kartenprüfnummern

Bei der Akzeptanz von Debitkarten muss die Echtheit der gesteckten Karte vom 
POS-Terminal geprüft werden. Der Betreiber der POS-Terminals ist für die Aus-
bringung nach unseren Vorgaben verantwortlich. Falls die Ausbringung unter-
bleibt, können keine Debitkarten akzeptiert werden.

3.3.7 Abrechnung

Die Abrechnung zwischen dem Vertragsunternehmen und uns erfolgt mittels 
Datenfernübertragung gemäß unseren Vorgaben. Die Struktur der zu übertragen-
den Transaktionssätze ist den entsprechenden Spezifikationen zu entnehmen.

Haben Sie Fragen zu Ihrer Abrechnung, wenden Sie sich bitte an unsere Abtei-
lung Customer Services Merchants Austria.

Telefon: +43 1 717 01 - 6780
E-Mail: customercare.austria@six-payment-services.com
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3.3.8 Speicherung der Daten

Bei der Einfahrt mit Kreditkarte oder Debitkarte wird die Einfahrt (Datum, Einfahr-
zeit) in die Garage in der Datenzentrale gespeichert. Dort bleibt der Datensatz so 
lange existent, bis die Ausfahrt erfolgt. Die Abrechnungsdaten sind vom Vertrags-
unternehmen nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zu speichern.

Der Zugriff auf die Daten ist nur zur Transaktionsbearbeitung und zur Reklamati-
onsbearbeitung erlaubt. Für die Speicherung von Kartendaten gelten die interna-
tionalen Regeln gemäß PCI-Datensicherheitsstandard (siehe Punkt 1.15 und  
Punkt 2.9).
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PAYONE GmbH, Zweigniederlassung Österreich ist Lizenznehmerin mehrerer 
weltweiter Zahlungssysteme (z. B. Mastercard, Visa) und bietet die Abwicklung 
von Zahlungen mit Kreditkarten und / oder Debitkarten an. Mit Abschluss des 
Akzeptanzvertrages erklären Sie sich bereit, für Ihre Leistungen Kreditkarten und 
Debitkarten zu akzeptieren. Der Akzeptanzvertrag regelt die Geschäftsbeziehung 
zwischen Ihnen als Vertragsunternehmen und PAYONE GmbH, Zweignieder- 
lassung Österreich über die Abrechnung von den von Ihnen akzeptierten Zah-
lungskarten. Zudem legt er Voraussetzungen fest, die vorliegen müssen, damit 
Ihnen PAYONE GmbH, Zweigniederlassung Österreich die Zahlung eingereichter 
Leistungsbelege garantiert.

Adressen:
 
PAYONE GmbH, Zweigniederlassung Österreich,
Marxergasse 1B, 1030 Wien, Österreich
E-Mail: sales.austria@six-payment-services.com
Registriert im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien zu FN 366044 a 
 
PAYONE GmbH
Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main
 
Die PAYONE GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108 in 53117 Bonn, als Zahlungsinstitut zugelassen und 
beaufsichtigt.

4. Informationen

4.1  Informationen über die PAYONE GmbH, 
Zweigniederlassung Österreich 
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Die Kommunikation zwischen Ihnen und uns erfolgt schriftlich (in der Regel in 
Papierform), sofern im Akzeptanzvertrag nichts anderes festgehalten ist. Verfü-
gen Sie über andere Kommunikationsmittel (wie z. B. Telefon, Telefax und  
E-Mail) und ist uns dies bekannt, kommunizieren wir mit Ihnen auch über diese 
Kommunikationsmittel. 

Die Kommunikationen zwischen Ihnen und uns erfolgt in Deutsch. Deutsch ist 
auch Vertragssprache. Es gilt österreichisches Recht auch für die vorvertragli-
chen Beziehungen.

Für die ordnungsgemäße Ausführung einer Zahlung haben Sie uns die Infor-
mationen gemäß § 4 „Abwicklung von Zahlungen mit Kreditkarten“ und  
§ 9 „Abwicklung von Zahlungen mit Debitkarten“ des Vertrages über die  
Akzeptanz von Kreditkarten und Debitkarten zur Verfügung zu stellen. 

Hat der Karteninhaber das kartenausgebende Institut ordnungsgemäß ange-
wiesen, Ihnen aufgrund einer von Ihnen erbrachten Lieferung oder Leistung  
einen Betrag zu bezahlen, so leisten wir Ihnen gegenüber, sobald Sie sie über 
diesen Vorgang vertragskonform informiert haben (etwa durch Einreichung von 
Leistungsbelegen, § 19 „Einreichung von Zahlungen“ des Vertrages über die 
Akzeptanz von Kreditkarten und Debitkarten), aus der Ihnen von ihr zugesagten 
Garantie zu den vereinbarten Fälligkeitszeitpunkten.

Die Entgelte, die wir für die von ihr erbrachten Leistungen in Rechnung stellen, 
finden Sie in der Beilage ./1 zum Akzeptanzvertrag. 

Nach Einreichung (Ihrer Leistungsbelege) und der vertragsgemäßen Bezahlung 
durch uns erhalten Sie eine Abrechnung via E-Mail als PDF, in Papierform oder 
auf einem anderen dauerhaften Datenträger (wie z. B. Ihrem  
Kontoauszug, der von Ihrem kontoführenden Kreditinstitut erstellt wird). 

4.2 Informationen zur Zahlung

4.3  Informationen zur Kommunikation
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Wir sind berechtigt, 
–  den Service, der Gegenstand des Akzeptanzvertrages ist, unter den im Akzep-

tanzvertrag genannten Bedingungen stillzulegen (§ 32 „Stilllegung des Ser-
vices“ des Vertrages über die Akzeptanz von Kreditkarten und Debitkarten). 

–  allenfalls bereits an Sie geleistete Beträge unter den im Akzeptanzvertrag ge-
nannten Voraussetzungen zurückzufordern (§ 22 „Rückerstattung an den 
KI-Inhaber“ des Vertrages über die Akzeptanz von Kreditkarten und Debitkar-
ten).

– den Akzeptanzvertrag sowie die Entgelte unter Einhaltung der vereinbarten 
Vorgangsweise und Fristen zu ändern (§ 33.3. „Schlussbestimmungen“ und  
§ 25.2. „Entgelte“ des Vertrages über die Akzeptanz von Kreditkarten und De-
bitkarten). 

Der Akzeptanzvertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann un-
ter den im Akzeptanzvertrag näher geregelten Voraussetzungen gekündigt oder 
aufgelöst werden (§ 29 „Dauer“ des Vertrages über die Akzeptanz von Kreditkar-
ten und Debitkarten).

Kommt es zu keiner Einigung mit uns, können Sie Ansprüche bei der Gemeinsa-
men Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft, Wiedner Haupt-
straße 63, 1045 Wien, oder bei den ordentlichen Gerichten geltend machen.  
Unser gesetzlicher Gerichtsstand ist Wien Innere Stadt. Sie können sich auch an 
die Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, wenden.

Sie möchten eine Kopie dieser Information? Gerne senden wir Ihnen eine Kopie 
des Akzeptanzvertrages und / oder der Abwicklungsrichtlinien zu. Bitte wenden 
Sie sich an unser Verkaufsteam:
Telefon: +43 1 717 01 - 1800, E-Mail: sales.austria@six-payment-services.com
 

4.4  Informationen zum Vertrag
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5. Information zur Datenverarbeitung

Information zur Datenverarbeitung nach dem 
Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) 

Das Kreditinstitut ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) im 
Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von Personen bei Begründung der 
Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer gelegentlichen Transaktion bestimmte 
Dokumente und Information einzuholen und aufzubewahren. 

Das Kreditinstitut hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, wirtschaft-
lichen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern des Kunden festzu-
stellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck und die vom Kunden 
angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die 
Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die Geschäfts-
beziehung und die in ihrem Rahmen durchgeführten Transaktionen kontinuierlich 
zu überwachen. Das Kreditinstitut hat insbesondere Kopien der erhaltenen 
Dokumente und Informationen, die für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfalts-
pflichten erforderlich sind und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die 
für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren. 

Das FM-GwG räumt dem Kreditinstitut die gesetzliche Ermächtigung iSd Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) zur Verwendung der genannten Daten der Kun-
den im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung ein, zu denen das Institut gesetzlich 
verpflichtet ist und die dem öffentlichen Interesse dienen. Die Datenverarbeitungen 
im Rahmen der beschriebenen Sorgfaltspflichten beruhen auf einer gesetzlichen 
Verpflichtung der Bank. Ein Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbei-
tungen darf daher von der Bank nicht beachtet werden. 

Das Kreditinstitut hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf 
der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei 
und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert hat, nach Ablauf einer 
Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer 
Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist 
oder die Finanzmarktaufsicht hat längere Aufbewahrungsfristen durch Verord-
nung festgelegt. 

Personenbezogene Daten, die vom Kreditinstitut ausschließlich auf der Grund-
lage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und 
Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in einer Weise weiter-
verarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Diese personenbe-
zogenen Daten dürfen nicht für andere Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle 
Zwecke, verarbeitet werden.
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6. Kontakt

Wir sind gerne für Sie da

Abrechnung / Reklamation
Anfragen zu Einreichungen und Überweisungen (fehlende Zahlungen, Differenzen)
Telefon: +43 1 717 01 - 6780, Fax 2710, 
E-Mail: customercare.austria@six-payment-services.com
Mo – Fr: 8:00 – 16:30 Uhr

Verkaufsteam (Account Management / Key Account Management)
Vertragsabschluss für die Akzeptanz von Kreditkarten und Debitkarten;
Beratung und Vertragsabschluss Zahlterminals und Fernabsatz
Telefon: +43 1 717 01 - 1800, Fax 1400, 
E-Mail: sales.austria@six-payment-services.com
Mo – Fr: 8:00 – 16:30 Uhr 

Genehmigungen
Genehmigungsservice: Autorisierungsanfragen, Stornierung und Beauskunftung
Telefon: +43 1 717 01 - 2500, Fax 6570
Mo – So: 00:00 – 24:00 Uhr

Sicherheit
Anfragen betreffend Missbrauch durch Dritte
Telefon: +43 1 717 01 - 6177, Fax 6125, 
E-Mail: merchantsecurity.austria@six-payment-services.com 
Mo – Fr: 8:00 – 16:30 Uhr

Verwaltung
Neuanlage und Änderung von Händlerdaten, Institutsdaten (Adresse,  
Bankverbindung) sowie die Bestellung von Kreditkarten-Leistungsbelegen und  
Einreichbelegen
Telefon: +43 1 717 01 - 6310, Fax 3440 oder 3460,
E-Mail: customercare.austria@six-payment-services.com 
Mo – Fr: 8:00 – 16:30 Uhr
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IHREN LOKALEN ANSPRECHPARTNER FINDEN SIE UNTER: 
six-payment-services.com/kontakt

six-payment-services.com
worldline.com
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